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Die Euthanasie und ihre Ursachen. 

In: Kirche heute 2001,4-6.

I.  Die Lage heute

Euthanasie!
 Nach dem Krieg, das heißt nachdem die Gräuel-Taten der Nazis bekannt geworden waren, wagte es niemand mehr, die Möglichkeit von Euthanasie auch nur zu denken. Aber siehe da, der alte Ungeist meldet sich zurück...! Dabei hatten „wir“, das heißt die Pro-Lifer jener Zeit, in der die Abtreibung weltweit legalisiert wurde, die Euthanasie vorausgesagt: „Es wird nicht bei den ungeborenen Kindern bleiben, folgerichtig werden irgendwann auch die Alten an die Reihe kommen...“ Die Reaktion war immer Entrüstung: Was für eine Unterstellung, das „eine habe doch mit dem anderen“ nichts zu tun. Hatte offenbar doch, denn heute bejaht die Mehrheit der Bevölkerung nicht nur in Holland, sondern auch in anderen Ländern die Euthanasie und fordert ihre Legalisierung. 

II. Die Entwicklung zur Euthanasie in Holland

In Holland hat man nun die Euthanasie unter bestimmten Bedingungen straffrei gestellt. Wohlbemerkt, man hat Euthanasie nicht einführt, sondern nur Gesetze zur „Kontrolle der Lebensbeendigung auf Verlangen und der Hilfe bei der Selbsttötung“ beschlossen.
 Dementsprechend  heißt es auch: Euthanasie wird so oder so gemacht, wir wollen sie lediglich in geordnete, kontrollierte Bahnen lenken. Es ist zu fürchten, dass die Falle dieser Argumentation wie seinerzeit bei der Abtreibung zuschnappen wird.

III. Gründe für Euthanasie

Vor aller Entrüstung sollte man sich fragen, wie es dazu kommen konnte.

1. Hoffnungslos leidende Menschen

Ein Grund ist zeitlos: Immer schon hat es Menschen gegeben, deren Zustand so erbärmlich war, dass ihnen auch eine wohlwollende Umgebung nur wünschen konnte, sterben zu dürfen. Dazu kommt: Die Erhaltung und Pflege solcher Menschen ist äußerst mühsam und kostspielig. Je höher die Belastungen, desto näher lag und liegt die Versuchung, einen solchen Menschen zu töten, sei es aus Erbarmen, sei es aus ich-bezogenen oder offen egoistischen Gründen.

2. Fortschritte der Medizin, explodierende Pflegekosten und Kindermangel

In der heutigen Zeit kommt hinzu: Auf der einen Seite ist es die „Schuld“ der Medizin, dass es immer mehr solch hoffnungslos leidende Menschen gibt, die in früheren Zeiten längst gestorben wären. Auf der anderen Seite sind, bedingt durch Verhütung, Abtreibung und die dazugehörige Einstellung, die Geburtenzahlen gesunken und es sind immer weniger junge Menschen zur Verfügung, die die Alten pflegen, erhalten und für sie zahlen könnten.

3. Die Missachtung des fünften Gebotes

Der eigentliche Grund für die Wiederkehr der Euthanasie ist aber dennoch ein anderer: Schon seit Jahren haben sich die Menschen daran gewöhnt, nicht mehr an das 5. Gebot zu glauben und es für legitim zu halten, nach Vorgabe der Gesetze zu töten. Der erste große Einbruch war die praktisch weltweite Legalisierung der Abtreibung. Aber im geistigen Bereich kann man, sozusagen, den „zweiten“ Schritt vor dem „ersten“ tun. Ich nenne Euthanasie den „ersten“ Schritt und Abtreibung den „zweiten“, weil es doch viel naheliegender und begreiflicher wäre, einen alten, hoffnungslos leidenden, todgeweihten Menschen zu „erlösen“ als ein gesundes Kind zu töten, das das ganze Leben vor sich gehabt hätte und zudem notwendig für das Wohlergehen aller gewesen wäre. „Für“ die Abtreibung als „ersten Schritt“ spricht nur der Augenschein: Das Kind sieht man noch nicht, den alten Menschen hingegen schon.

4. Der Tod – atheistisch oder christlich betrachtet

Der tiefste Grund ist der Abfall von Gott: Wenn Gott existiert und der Mensch sein Ebenbild ist, ist das Sterben nicht das absolute Aus und nicht der „Sturz ins schwarze Loch“, sondern ein ehrwürdiger Moment: Der Mensch geht „heim“, er beendet die „irdische Pilgerschaft“, er geht den Lebenden nur „voraus“ und „hinüber“. Daher ist es nicht nur aus pragmatischen Gründen falsch, ihn zu töten, sondern es gebührt der Heiligkeit seines Lebens Anerkennung bis zum letzten Atemzug. 

Wenn der Tod aber nur das Ende eines Organismus ist und sonst nichts, dann ist der Mensch nicht Ebenbild Gottes, sondern „Tier unter Tieren“ und dann gibt es keine „Heiligkeit des Lebens“ und kein Sterben, das man als „Hinübergehen“ begreifen könnte. Wenn der Mensch so verstanden wird, ist es naheliegend, im Fall der absoluten Aussichtslosigkeit seines Zustandes den Tod herbeizuführen und mit Menschen „genauso barmherzig“ zu verfahren wie mit altersschwachen „anderen Tieren“. Warum soll man einen Menschen, der außer einem qualvoll langen Absterben wirklich nichts mehr zu erwarten hat, nicht erlösen? Gegen Euthanasie kann es dann nur noch pragmatische Argumente geben, aber keine grundsätzlichen. Den Holländern könnte man höchstens sagen: Tut es nicht, weil es zu gefährlich ist und sich der Missbrauch nicht aufhalten lassen wird. Wenn sie aber antworten: Doch, wir können den Missbrauch auf ein auch sonst tolerierbares Minimum reduzieren und wir kontrollieren ganz genau – was könnte man dagegen einwenden? 

Es ist, wie es der Papst in „Evangelium vitae“
 sagt: Wenn Gott aus dem Blick gerät, ist der Mensch nicht mehr „Ebenbild Gottes“, und wenn er nicht Ebenbild Gottes ist, wird er unverständlich und er verliert seine heilige Unantastbarkeit. 

Die erste Folge dieses Abfalls von Gott war die weltweite Legalisierung der Abtreibung, die zweite ist die Euthanasie – welche wird als nächste kommen? In Frage stellt man das Leben der Menschen immer zuerst dort, wo es klein, schwach und krank ist, also am Rand des Lebens. 

IV. Wie wird die Entwicklung weitergehen?

Wie haben doch die Gesetze zur Legalisierung der Abtreibung das Denken der Menschen im Lauf der Jahre geändert! So bitter es ist: Wahrscheinlich wird sich auch die Euthanasie durchsetzen: Die Empörung über die Holländer wird abflauen, man gewöhnt sich an den Gedanken, die öffentliche Diskussion klärt nichts und „beweist“ nur, dass auch anständige Menschen für Euthanasie sein können.... Wieder wird man mit dem Selbstbestimmungsrecht argumentieren, diesmal nicht mit der Verfügung „über den eigenen Bauch“, wohl aber mit dem Recht über das eigene Leben... So wird der ideologische Druck groß und größer werden, irgendwann werden die Dämme der nationalen Gesetze brechen und das Denken der Menschen wird sich noch rascher verändern.

V. Die Ausweitung des Tötens

Zu befürchten ist auch: Man wird das Töten ausdehnen. Denn wenn der Mensch nur „höherer“ Organismus ist, hat er zu keinem Zeitpunkt seines Lebens ein schlechthin unverfügbares Recht auf Leben. Nach seiner Befreiung aus dem KZ Dachau sagte der evangelische Pastor Niemöller sinngemäß: „Als die Nazis die Juden holten, dachten wir, wir sind doch keine Juden; als sie die Zigeuner holten, dachten wir wieder, wir sind keine Zigeuner; auch bei den Katholiken fühlten wir Protestanten uns nicht betroffen – aber als sie uns holten, war es zu spät.“ 

Gibt es irgendeinen beruhigenden Grund anzunehmen, dass diese Logik nicht mehr gilt? Zuerst waren es die Ungeborenen, dann die Embryonen, jetzt die Alten: Wer garantiert, dass es nicht neue „Gruppen“ geben wird, deren Leben keine Heiligkeit und Unantastbarkeit mehr zugeschrieben wird? 

Höchst gefährlich und unvereinbar mit einem Rechtsstaat ist auch die Idee, dass jemand – in diesem Fall die Ärzte – dazu erzogen wird, die Eigenverantwortung sogar in der Frage des Tötens abzugeben: bei der Euthanasie an den, der getötet werden will, morgen vielleicht an den Staat, der töten lässt?

VI. Darf man die Holländischen Euthanasie-Gesetze mit den National-Sozialisten vergleichen?

Die Holländer wollen sich Vergleiche mit den Nationalsozialisten verbeten haben. Tatsächlich fällt ein wichtiger Unterschied zwischen dem, was die Nazis gemacht haben, und dem, was die Holländer im Gesetz vorsehen, sofort ins Auge: Die Tötung von hoffnungslos Schwerstkranken ist in Holland nur möglich, wenn „der Patient sein Ersuchen freiwillig und nach reiflicher Überlegung gestellt hat.“
 

Vergleicht man aber nicht das, was die Nationalsozialisten gemacht haben, sondern die damals gültigen deutschen Gesetze mit der holländischen Regelung, entsteht ein anderes, in peinlicher Weise überraschendes Bild: 

1933 wollte der preußische Justizminister Euthanasie nicht als strafwürdig angesehen wissen, wenn sie von einem unheilbar Kranken selbst oder – wenn dieser zu einer Willensäußerung nicht mehr in der Lage war - von seinen Angehörigen verlangt wurde. Demgemäß würde „bei der Tötung auf Verlangen Straflosigkeit eintreten, wenn der Täter ein... Arzt ist, der Kranke unheilbar ist“ und zwei Ärzte ein Gutachten beigestellt hätten.
 Aber das eigentlich Erstaunliche kommt erst: Der Vorschlag wurde von der deutschen Justiz – abgelehnt! Im Kommentar zum Strafgesetzbuch, der 1943/44 erschien, heißt es: „Ein Recht auf Sterbehilfe... oder auch nur die Straffreiheit einer solchen Handlungsweise, ist nach dem geltenden Recht weder dem Arzt noch sonst einer Person zuzubilligen...“ Mit anderen Worten: Bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft blieb Euthanasie strafbar. Nur vor der Öffentlichkeit verborgen und ohne gesetzliche Grundlage konnte Hitler sein Euthanasie-Programm durchführen.
 

Die Holländer sagen zwar: Die Deutschen sind auf Grund ihrer Geschichte befangen, sie, die Holländer, hingegen sind es nicht. Darum können sie Euthanasie zulassen. Aber haben sie damit nicht zugegeben, was zu beweisen ist: Wenn „ihre“ Euthanasie etwas qualitativ anderes wäre als die der Nazis, warum wären die Deutschen dann „befangen“, warum sollten sie es nicht auch machen? Und dürften die Holländer ihr heutiges Gesetz nicht erlassen, wenn es bei ihnen damals die Nazi-Euthanasie gegeben hätte? In ihrer Verteidigung geben sie dem Einwurf eigentlich recht und bestätigen: So groß ist der Unterschied nicht, in beiden Fällen werden unschuldige Menschen direkt getötet.

Nach dem 2. Weltkrieg untersuchte der österreichische Arzt Leo Alexander die medizinischen Versuche der NS und kam zu folgendem Ergebnis
: 

„Welche Ausmaße die (Nazi-(Verbrechen schließlich auch immer angenommen haben, es wurde allen, die sie untersucht haben, deutlich, daß sie aus kleinen Anfängen erwuchsen. Am Anfang standen zunächst nur feine Akzentverschiebungen in der Grundhaltung der Ärzte. Es begann mit der Auffassung, die in der Euthanasiebewegung grundlegend ist, daß es so etwas wie Leben gebe, das nicht lebenswert sei. Im Frühstadium traf das nur die schwer und chronisch Kranken. Nach und nach wurden zu dieser Kategorie auch die sozial unproduktiven, die ideologisch Unerwünschten, die rassisch Unerwünschten und schließlich alle Nicht-Deutschen gerechnet. Entscheidend ist freilich, sich klar zu machen, daß die Haltung gegenüber den unheilbar Kranken der unendlich kleine Auslöser für einen totalen Gesinnungswandel war.“

Zu bedenken ist: Auch bei den deutschen Befürwortern der Euthanasie waren „unter den beteiligten Ärzten neben Sadisten und skrupellosen Karrieristen mit beschränkter Intelligenz auch namhafte Wissenschaftler. Gerade von diesen wurde häufig darauf hingewiesen, daß ihre Versuche ja letztlich der Erhaltung von Leben und der Heilung von Krankheiten gedient hätten.“
 

VII. Was kann die Antwort sein?

Abgesehen davon, dass wir in der so genannten „Hospiz-Bewegung“ die praktische, christliche Alternative zur Euthanasie schon seit langem haben, ist zu sagen: Wenn der Abfall von Gott die letzte Ursache der Euthanasie und Abtreibung ist, dann kann es nur die Rückwendung zu Gott sein, die eine Änderung bewirkt. Denn dann werden nicht nur einzelne, sondern die überwältigende Mehrheit der Verantwortlichen jenes „höhere Gesetz“ wieder entdecken, von dem 1947 ein deutscher Richter gesagt hat:

"Es gibt ein über den Gesetzen stehendes Recht, das allen Gesetzen als letzter Maßstab dienen muß. Es ist das Naturrecht, das der menschlichen Rechtssatzung  unabdingbare und letzte Grenzen zieht. Es gibt letzte Rechtssätze, die so tief in der Natur verankert sind, daß sich alles, was als Recht und Gesetz, Moral und Sitte gelten soll, im letzten nach diesem Naturrecht, diesem über den Gesetzen stehenden Recht auszurichten hat. Diese letzten Rechtssätze im Naturrecht sind zwingend, weil sie unabhängig vom Wandel der Zeit und vom Wechsel menschlicher Anschauungen durch die Jahrtausende gegangen sind und über alle Zeiten hinweg den gleichen Bestand und die gleiche Gültigkeit besitzen. Sie müssen deshalb einen unerlässlichen und fortwährenden Bestandteil dessen bilden, was menschliche Ordnung und menschlicher Sinn schließlich als Recht und Gesetz bezeichnen. Im Grunde gilt schon der Satz, dass Gesetz gleich Recht sein muss, aber er gilt nur mit dieser einzigen und ausschließlichen Einschränkung. Verstößt ein Gesetz hiergegen und verletzt es die ewigen Normen des Naturrechts, so ist dieses Gesetz seines Inhalts wegen nicht mehr dem Recht gleichzusetzen. Es entbehrt nicht nur der verpflichtenden Kraft für den Staatsbürger, sondern es ist rechtsungültig und darf von ihm nicht befolgt werden. Sein Unrechtsgehalt ist dann so erheblich, dass es niemals zur Würde des Rechts gelangen kann, obwohl der Gesetzgeber diesen Inhalt in die äußerlich gültige Form eine Gesetzes gekleidet hat. 


Einer dieser in der Natur tief und untrennbar verwurzelten Rechtssätze ist der Satz von der Heiligkeit menschlichen Lebens und dem Recht des Menschen auf dieses Leben, das der Staat als Kulturnation nur fordern darf auf Grund eines Richterspruches oder im Kriege."
 

Das sind Sätze, die man heute weder in Juristenkreisen noch sonst wo unter Intellektuellen hören kann. Aber in ihnen steckt die große jüdisch-christliche Tradition. Ihre Anerkennung ist das Tor, durch das die Menschen in eine menschliche Welt gelangen können – das einzige Tor. 

� Hier nur im Sinn von direkte und gewollte Tötung eines Schwerkranken.
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� Nur 21 ff.
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� Vgl. Gruchmann L., Justiz im Dritten Reich. München 1987,497.


� Vgl. Gruchmann L., Justiz im Dritten Reich. München 1987,499.


� Vgl. Peter Singer, Praktische Ethik. Stuttgart 1984,210.


� So Alfred Möhrle, Präsident der Landesärztekammer Hessen, in seinem Referat: „Der Arzt im Nationalsozialismus - Der Weg zum Nürnberger Ärzteprozeß und die Folgerungen daraus“ (zum Thema des 99. Deutscher Ärztetag vom 04. bis 08. Juni 1996, Köln).
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